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Gott und die Welt

Bischofswahl  
im Bistum Chur 
Wie wird der Nachfolger von  
Bischof Vitus Huonder bestimmt? 

Amgwerd, Peter
Annen, Franz
Auf der Mauer, Guido
Bonnemain, Joseph Maria *
Bühler, Gion-Luzi *
Bürgi, Martin

Camenzind, Peter *
Cantoni, Hans
Casetti, Christoph *
Cavelti, Alfred
Durrer, Daniel *
Fischer, Albert

Fuchs, Andreas Markus *
Graf, Roland
Grichting, Martin *
Imhof, Franz
Mathis, Hans
Niederberger, Walter *
Reichle, Rolf Maria
Rellstab, Andreas

Schnellmann, Guido *
Stampfli, Franz *
Venzin, Pius *
Venzin, Tarcisi *

 
 

Mitglieder des Domkapitels

Männlich

Katholisch

Priester

Mindestens 35 Jahre alt

Mindestens seit fünf Jahren Priester 
(Welt- oder Ordensgeistlicher)

Doktorat oder Lizentiat in Bibel- 
wissenschaft, Theologie oder Kir-
chenrecht – oder «wenigstens in  
diesen Disziplinen wirklich erfahren» 

Guter Ruf

Zeichnet sich aus durch «festen 
 Glauben, gute Sitten, Frömmigkeit, 
 Seeleneifer, Lebensweisheit, Klugheit  
sowie menschliche Tugenden», be-
sitzt die «übrigen Eigenschaften, die 
ihn für die Wahrnehmung des Amtes, 
um das es geht, geeignet machen»

Nach der Ergreifung seines Bischofs-
sitzes muss er im Bistum Chur  
residieren – weitere Vorschriften  
zum Wohnort macht das Kirchen- 
recht nicht.

Bischof gesucht…

*  Mitglieder des  
Konsultatorengremiums

21. April 2017: Diözesanbischof  
Vitus Huonder wird 75 Jahre alt 
und muss damit nach Kirchen
recht dem Papst seinen Amtsver
zicht anbieten.
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Falls der Gewählte zum Zeit
punkt der Bestätigung durch den 
Papst noch nicht Bischof ist, 
muss er innerhalb von vier Mo
naten «von der Diözese Besitz  
ergreifen». Falls er bereits Bi
schof ist, muss er dies innerhalb 
von zwei Monaten tun. Damit ist 
der Bischofsstuhl wieder besetzt 
und die Vakanz beendet.

9

Wählt das Domkapitel aus der 
Dreierliste einen Kandidaten, 
und nimmt der Kandidat seine 
Wahl an, dann ist nochmals die 
Bestätigung des Papstes notwen
dig, denn laut Kirchenrecht er
nennt der Papst die Bischöfe frei. 
Die Bestätigung des Gewählten 
erfolgt mit einem apostolischen 
Schreiben. Dieses gilt als Ernen-
nungsurkunde.
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Der Gewählte muss innerhalb 
von drei Monaten nach dem Er
halt des apostolischen Schrei
bens zum Bischof geweiht werden, 
falls er nicht bereits Bischof ist 
(Bsp. Weihbischof oder Bischof 
einer anderen Diözese).
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Falls der Papst den Rücktritt an
nimmt, wählt das Konsultatoren-
kollegium (im Bistum Chur sind 
das 12 Mitglieder der 24 Domher
ren) innerhalb von acht Tagen ei
nen Diözesanadministrator. Er 
leitet in der Vakanz das Bistum.
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Der Nuntius, Gesandter des Paps
tes in der Schweiz, derzeit Erz
bischof Thomas Gullickson, muss 
der Bischofskongregation einen 
Dreiervorschlag vorlegen. Er soll 
dafür mindestens die Schweizer 
Bischofskonferenz befragen, ei
nige Mitglieder des Bischofsrates 
und des Domkapitels und nach 
eigenem Ermessen weitere Welt 
und Ordensgeistliche sowie Lai
en. Diese Konsultation erfolgt 
einzeln und geheim.
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Die Bischofskongregation studiert 
die Kandidaten, die der Nuntius 
vorschlägt. Sie kann weitere Kan
didaten hinzufügen, kann also die 
Liste verändern. Sie kann auch 
den Nuntius auffordern, weitere 
mögliche Kandidaten zu suchen. 
Die Bischofskongregation legt 
schliesslich dem Papst eine Drei
erliste vor. Diese Liste kann vom 
Papst wiederum zurückgewiesen 
oder verändert werden.
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Liegt schliesslich die vom Papst 
genehmigte Dreierliste vor, kommt 
das Domkapitel zusammen, um  
in geheimer Wahl aus dieser 
Dreierliste den zukünftigen  
Diözesanbischof zu wählen. Das 
Domkapitel kann auf die Wahl 
verzichten oder die Dreierliste 
zurückweisen. Dann bestimmt 
der Papst über die zukünftige 
Leitung des Bistums.
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Nun wird der Name des Gewähl-
ten vom Domkapitel öffentlich 
gemacht. Die anderen Namen auf 
der Dreierliste werden nicht ver
öffentlicht. (Werden durch Indis
kretion allerdings meistens den
noch bekannt.)
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